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Zusammenfassung
Dieser Beitrag untersucht die Kluft zwischen der de-
mokratischen Verfassung von 1996 und der Rechts-
realität in Südafrika nach dem Ende der Apartheid.
Geschlechtsspezifische Gewalt beeinträchtigt die
Umsetzung der umfassenden Frauenrechte, die in der
Verfassung verankert sind. Somit ist die Regierung
gefordert, die festgeschriebenen Rechte auf Ge-
schlechtergleichheit und den Schutz vor Gewalt zu
verwirklichen. Zwar hat sie neue Gesetzesgrundlagen
zur Gewaltbekämpfung geschaffen, jedoch wirken in
der Arbeit von Polizei und Justiz Strukturen aus der
Zeit der Apartheid bis heute fort, die deren Umset-
zung verhindern. Unterschiedliche, historisch ge-
prägte Gewaltkulturen und Geschlechterkonzepte
legitimieren die geschlechtsspezifische Gewalt. Die
Transformation der Rechtsrealität ist eine grosse He-
rausforderung, zumal daran Frauen-Rechtsorganisa-
tionen mitarbeiten, die als zivilgesellschaftliche
Gruppen im Spannungsverhältnis zu staatlichen
Institutionen stehen.

1. Grundproblem und Ausgangsthese
Die Wahrheits- und Versöhnungskommission in
Südafrika dokumentierte eindrucksvoll, wie Südafri-
ka in den 1980er Jahren rapide seine Restbestände an
Rechtsstaatlichkeit verlor. In Reaktion auf die rasche
Erosion rechtsstaatlicher Strukturen durch den mas-
siven Ausbau des Sicherheitsapparats sollte die neue
Verfassung von 1996 ein solide Grundlage für die
Verankerung des Rechtsstaats bilden.1 Sowohl der
Menschenrechtskatalog, als auch die umfassenden
Grundlagen zur Sicherung der Geschlechtergleich-
heit gelten geradezu als mustergültig.2 Trotz dieser
Verankerung von Frauenrechten und dem Schutz vor
Gewalt steigt die Rate an geschlechtsspezifischer Ge-
walt rapide an. Südafrika hat im internationalen Ver-
gleich die höchste Vergewaltigungsrate; auch andere
Formen der sexuellen, physischen, psychischen und
ökonomischen Gewalt sind sehr verbreitet.3 Im fol-
genden soll diskutiert werden, welche Rolle der
Rechtsstaat und seine Institutionen in der Bekämp-

fung der Gewalt spielen. Hierbei wird die verfas-
sungsrechtliche Strukturreform erläutert, vor allem
aber das problembeladene Erbe aus der Zeit der
Apartheid, das zur Verwirklichung der neuen Geset-
zesgrundlagen bewältigt werden muss. Darüber hin-
aus wird die Bedeutung zivilgesellschaftlicher Initia-
tiven am Beispiel von Frauen-Rechtsorganisationen
reflektiert. Zum Verständnis der aktuellen Schwie-
rigkeiten und Herausforderungen wird ein histori-
scher Rückblick auf die Strukturen des
Apartheid-Staates und unterschiedliche kulturelle
Gewaltlegitimationen vorangestellt; zudem wird die
Mitwirkung von Frauenorganisationen in der
Befreiungsbewegung untersucht.

Ein Dreh- und Angelpunkt im gesamten Pro-
blemkomplex ist die Tatsache, dass sich der Wider-
stand der zivilgesellschaftlichen Gruppen jahrzehn-
telang gegen den Apartheidstaat und seine diskrimi-
nierenden Gesetze richtete, zumal diese die Grund-
lage zur Entrechtlichung der afrikanischen Bevölke-
rungsmehrheit bildeten und Frauen auf besondere
Weise entmündigten. Im Gegensatz dazu besteht
die große Herausforderung darin, Gesetze als
Grundlage zur Interessenverwirklichung und Situa-
tionsverbesserung zu verstehen und die neuen Ver-
fassungsinhalte in der Rechtsrealität umzusetzen.
Dazu müssen zivilgesellschaftliche Gruppen wie
Frauen-Rechtsorganisationen mit den staatlichen
Institutionen konstruktiv zusammenarbeiten.4 Dies
erfordert eine grundlegende Umorientierung der In-
halte, Methoden und Ziele ihrer Arbeit. Anhand der
Gesetzgebung zur strafrechtlichen Verfolgung der
geschlechtsspezifischen Gewalt kann die ambivalen-
te Rolle von Nicht-Regierungsorganisationen im
Verhältnis zur neuen Regierung und ihren Verwal-
tungsinstanzen beispielhaft aufgezeigt werden.
Gleichzeitig lassen sich die Strukturprobleme bei
der Formulierung und Implementierung der neuen
rechtsstaatlichen Ordnung exemplarisch veran-
schaulichen.
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2. Staat, Gesetzgebung und Gesellschaft
während der Apartheid

Das wesentliche Kennzeichen des Apartheidstaates
war die Etablierung und Festschreibung von Un-
gleichheit. Alle staatlichen Mittel wurden eingesetzt,
um die Ungleichheit in allen Lebensbereichen zu er-
halten: vom Privatbereich über die Wirtschaft bis
zum Wahlrecht. Dadurch wurde die afrikanische Be-
völkerungsmehrheit von der Mitbestimmung ausge-
schlossen. Solche Ungleichheiten konnten nur durch
ständige Dosiserhöhungen staatlicher Repression
aufrecht erhalten werden. Die internen Widersprü-
che der Apartheid, ihre funktionale Ausrichtung auf
die Schaffung und den Erhalt fundamentaler Un-
gleichheit, setzten eine Spirale der Repression in
Gang, die einem zunehmenden Abbau der Rechts-
staatlichkeit gleichkamen. Immer mehr Gesetze wie
der Suppression of Communism Act von 1950 und
der Terrorism Act von 1967 wurden erlassen, um die
Handlungsbefugnisse der Apartheid-Bürokratie aus-
zuweiten und abzusichern. Gleichzeitig recht-
fertigten sie die Unterdrückung der afrikanischen
Bevölkerungsmehrheit.5

Hinter der Fassade der Rechtsstaatlichkeit, die
mit dem Erhalt der politischen Ordnung gleichge-
setzt wurde, wurde einzelnen Entscheidungsträgern
in Militär und Regierung sowie der Willkür von Poli-
zei und Justiz Tür und Tor geöffnet, so dass die syste-
matischen Folterungen in der Untersuchungshaft ab
den 1960er Jahren und die Einrichtung von Todes-
schwadronen in den 80ern eine logische Folge daraus
waren. Denn in den 1980er Jahren wurde ein natio-
nales Sicherheitssytem, eine Parallelverwaltung
durch die Sicherheitskräfte, eingeführt. Die Zahl der
politischen Morde stieg dramatisch an. Die Mitar-
beiter des nationalen Sicherheitsrats unterstanden
aber nicht mehr der parlamentarischen Kontrolle
und der Rechtsstaat wurde systematisch abgebaut.6

Grundsätzlich beschleunigte die Eigendynamik
der Apartheid diese Entwicklungen, schliesslich gab
es keine rigide Verfassung, kein Verfassungsgericht,
keinen Menschenrechtskatalog. Das Parlament war
souverän und konnte daher nach Bedarf immer neue
Gesetze zur Unterdrückung der afrikanischen Bevöl-
kerungsmehrheit – d.h. des politischen Gegners – er-
lassen, die als existentielle Bedrohung der staatlichen
Ordnung wahrgenommen wurde. Die Grundlage
hierzu bot die Verfassung von 1910, wobei es sich um

eine flexible Verfassung handelte, d.h. sie unterschied
sich nicht von anderen Gesetzen und konnte mit ein-
facher Mehrheit geändert werden. Dementspre-
chend gab es kein Verfassungsgericht, um die Verfas-
sungsmässigkeit der Gesetze zu überprüfen. Diese
Verfassung wurde während der Apartheid modi-
fiziert, aber prinzipiell beibehalten.7

Die zahlreichen Formen der Ungleichheit wäh-
rend der Apartheid beschränkten sich indes nicht nur
auf die soziale und ethnisch-rassische Ungleichheit,
sondern sie umfassten auch die Ungleichheit der Ge-
schlechter. Sie war sogar ein wesentlicher Bestandteil
der Apartheid. Frauen aller Hautfarben wurden in
vielen Lebensbereichen diskriminiert. Zwar verfüg-
ten weiße Frauen über etliche Privilegien, z.B. in der
Ausbildung und in der Lebensführung, aber auch sie
galten bis 1984 zumeist nicht als eigenständige
Rechtspersonen. Das bedeutete, dass die meisten ver-
heirateten weißen Frauen grundsätzlich nicht unbe-
schränkt geschäftsfähig waren. Ihre rechtliche Un-
mündigkeit zeigte sich darin, dass z.B. ihre Arbeits-
verträge von ihrem Ehegatten unterzeichnet werden
mussten. Zudem beanspruchten die Männer die ehe-
liche Gewalt über ihre Ehefrauen. Vergleichbare Re-
gelungen betrafen Frauen indischer Herkunft und
Coloured-Frauen bis 1984.8

Demgegenüber wurden Afrikanerinnen erst mit
der neuen Verfassung als eigenständige Rechtsperso-
nen anerkannt und waren damit legal nicht mehr
vom Gutdünken ihrer Ehemänner oder männlichen
Verwandten abhängig. Die Rechtsrealität ist aller-
dings häufig noch weit von den neuen Gesetzes-
grundlagen entfernt, d.h. vor allem auf dem Land
werden etliche Afrikanerinnen nach wie vor als un-
mündige Personen behandelt.9 Dies ist ein Erbe der
Apartheid und ist durch die stillschweigende Allianz
der Chiefs mit der Apartheid-Bürokratie begründet.
Den Chiefs ging es unter Bezug auf einen Neotradi-
tionalismus darum, die Kontrolle über Frauen zu
wahren und sie z.B. von der Abwanderung in die
Städte und der damit verbundenen größeren ökono-
mischen Eigenständigkeit abzuhalten. Mit der Ver-
gabe sogenannter „Pässe“ an Afrikanerinnen ab Ende
der 1950er Jahre wurden sie von der Staatsbürger-
schaft Südafrikas ausgeschlossen, bestimmten „Ho-
melands“ zugewiesen und konnten daher nur unter
sehr reglementierten Bedingungen Aufenthalts- und
Arbeitsrechte in den Städten Südafrikas erhalten.
Faktisch wurde die Mehrheit der afrikanischen Stadt-
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bewohnerinnen als Illegale etikettiert, die problemlos
kriminalisiert werden konnten. Diese Kontrolle über
die Frauen war einer der wenigen Machtbereiche, die
die Apartheid-Bürokratie den Chiefs zugestand und
die viele als Teil ihrer Interessenpolitik instrumentali-
sierten. Damit schrieben die Chiefs mehrheitlich be-
stimmte, auf der Rechtlosigkeit von Frauen basieren-
de Geschlechterkonstrukte als traditionell und un-
veränderbar fest. Allerdings waren sie nicht nur wäh-
rend der Apartheid, sondern bereits im Kolonialis-
mus Akteure im Aufbau neuer Machtstrukturen und
in der selektiven Interpretation von Traditionen; nur
wenige leisteten Widerstand.10

Die Interdependenzen von Geschlechterhierar-
chien und Rechtsunmündigkeit während der wei-
ßen Vorherrschaft werden bis heute kaum öffentlich
diskutiert oder wissenschaftlich aufgearbeitet, zu
sehr haben Politikerinnen, Vertreterinnen der Zivil-
gesellschaft und südafrikanische Forscherinnen die-
se Strukturen verinnerlicht. Dennoch wäre es fatal,
die Probleme auszublenden, schließlich war die Ver-
bindung von Geschlechterdiskriminierung und
Rassismus integraler Bestandteil der Apartheid. Nur
eine intensive Auseinandersetzung damit ermög-

licht es, die Strukturen und Funktionsprinzipien des
Apartheid-Systems zu entschlüsseln. Die weißen
Machthaber versuchten immer aufs Neue, die sozia-
le Basis der Rassentrennung zu erweitern, ohne die
eigene Vorherrschaft zu gefährden. Während weiße
Frauen von der Apartheid profitierten, sahen sich
weiße und schwarze Männer einig in ihrer jeweils
unterschiedlichen institutionellen und gesellschaft-
lichen Dominanz über Frauen. Gleichzeitig beraub-
te das Privilegien- und Kontrollsystem der Apart-
heid, das der Willkür weißer Männer freie Hand
ließ, den Afrikanern mehrheitlich die Männlichkeit,
sei es durch menschenunwürdige Arbeit, vielfältige
Demütigungen in allen Lebensbereichen, Prügel-
strafe oder gar Folter. Diese Entmenschlichung und
Entmännlichung, die bereits während der Kolonial-
zeit begann und mit der Apartheid, insbesondere
mit der brutalen Willkür des Sicherheitsapparats in-
tensiviert wurde, gilt als wichtiger Verstärkungsfak-
tor für die verschiedenen Gewaltkulturen in Süd-
afrika, zumal das rassistische Regime diese unter-
schiedlichen Gewaltformen miteinander verband
und zu seiner eigenen Existenzsicherung institutio-
nalisierte.11 In Reaktion auf diese allumfassende Ge-
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walt ging auch der nationale Befreiungskampf in
den 1980er Jahren zum Einsatz militanter Mittel
über, was allerdings die Idealisierung der mutigen,
gewaltbereiten jungendlichen Kämpfer in den
Townships zur Folge hatte. In diesem Kontext eska-
lierte die Androhung und der Einsatz körperlicher
und sexueller Gewalt, u.a. gegen vermeindliche Kol-
laborateurinnen, wobei oft eigenständige und enga-
gierte Frauen, gute Schülerinnen oder besonders
hübsche Mädchen schnell als solche stigmatisiert
wurden, um Macht über sie zu erringen.12

Der Einsatz von Gewalt als gesellschaftlich legiti-
miertes Herrschaftsinstrument und als Mittel, die ei-
genen Interessen und politische Zielen durchzuset-
zen, wirkte sich auf den Anstieg der geschlechtsspezi-
fischen Gewalt aus. Hierbei erschienen verschieden-
artige Gewaltformen – von körperlicher bis zu sexu-
eller Gewalt – als geeignete Mittel, um Machtstruk-
turen im Geschlechterverhältnis eindeutig festzule-
gen. Zwar gab es für die einzelnen gesellschaftlichen
Gruppen unterschiedliche Legitimationsmuster für
die Anwendung geschlechtsspezifischer Gewalt, die
Maskulinitätsdefinition ist jedoch ein Schlüsselbe-
griff in diesem Kontext. Während insbesondere buri-
sche Männer die absolute Vorherrschaft über ihre
Frauen und Kinder religiös legitimierten und sich auf
Interpretationen biblischer Familienmodelle durch
die Holländisch Reformierte Kirche beriefen, ver-
suchten viele Afrikaner, die strukturelle Missachtung
ihrer Männlichkeit und die permanenten persönli-
chen Entwürdigungen durch weiße Männer durch
umfassende Reglementierungen und Sanktionierun-
gen ihrer Ehefrauen und Partnerinnen zu kompen-
sieren. Während erst im Zuge des militanten Kamp-
fes sexuelle Macht über Frauen als Teil des männli-
chen Kämpferethos zelebriert wurde, galt die sexuelle
Kontrolle während der gesamten Zeit der Apartheid
als letztes Refugium der männlichen Selbstbehaup-
tung. Diese wurden mit entsprechenden Mobilitäts-
beschränkungen und mit physischer Gewalt gegen
Frauen eingefordert; zumal in etlichen vorkolonialen
afrikanischen Gesellschaften Männer das Verhalten
ihrer Ehefrauen mit Körperstrafen ahndeten. Unter

Berufung auf ihre Brautpreiszahlungen beanspruch-
ten siedas Recht, vermeindliches Fehlverhalten zu
disziplinieren und ihre eheliche Vormachtstellung zu
bestätigen.13 Auch wenn viele Gesellschaften dies dul-
deten oder gar befürworteten, gab es doch familiäre
und verwandtschaftliche Kontrollinstanzen, die bei
extremen Körperverletzungen einschritten und den
Ehemann maßregelten. Im Zuge von Wanderarbeit,
Zwangsumsiedlungen, familiärer Desintegration
und politischen Eingriffen brachen derartige
Mechanismen auf; die Mediatoren waren entweder
nicht mehr präsent oder erlitten drastische
Bedeutungsverluste, die bis heute nicht ausgeglichen
werden konnten.14

Bezeichnend für die Geschlechterkonstrukte des
Apartheidregimes ist die Tatsache, dass es trotz der
Gesetzesflut, die z.B. durch den Immorality Act auch
die Intimsphäre der Menschen entlang der Rassen-
grenze reglementierte, alle Formen der häuslichen
Gewalt in allen gesellschaftlichen Gruppen völlig
ignorierte, d.h. weder körperliche Gewalt, noch Ver-
gewaltigungen in der Ehe oder Inzest an Kindern
tauchten in der Gesetzgebung als Straftatbestand auf.
Erst allmählich wird heute deren Ausmaß deutlich,
zumal es sich im Fall der sexuellen Gewalt um tabui-
sierte Probleme handelt und im Bereich der körperli-
chen Gewalt Mädchen und Frauen aller gesellschaft-
lichen Gruppen dahingehend sozialisiert wurden,
diese als gottgegeben oder als Teil von Kultur und
Traditionen hinzunehmen.15

Das Ausblenden der geschlechtsspezifischen Ge-
walt und der extremen Geschlechterhierarchien
während der weißen Vorherrschaft, aber auch nach
der politischen Wende, ist u.a. dadurch begründet,
dass es im Apartheid-Südafrika zwar einige an parti-
kularen Interessen orientierte Frauenorganisationen
gab, die z.B. gegen die Passgesetze protestierten und
Afrikanerinnen bei sogenannten Passvergehen
Rechtshilfe boten. In erster Linie aber zielten sie aus
einer kritischen Einstellung gegenüber dem Apart-
heidstaat darauf ab, die fortschreitenden gesetzli-
chen Reglementierungen des Lebens und der Hand-
lungsspielräume von Afrikanerinnen abzuwehren.
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Gesetze waren aus ihrer Sicht und in dem zeitspezifi-
schen Kontext der 1950er bis 1980er Jahre nur ein
Instrument zur Unterdrückung und Ausgrenzung
von Frauen.16

Bedingt durch ideologische, politische und sozia-
le Differenzen bildete sich aber keine eigenständige,
rassenübergreifende Frauenbewegung heraus. Wäh-
rend die weiße Bevölkerung mehrheitlich in Kir-
chen- und Wohltätigkeitsgruppen ihre Privilegien
festschrieb und umfassende männliche Dominanz-
ansprüche in ihrer eigenen sozialen Gruppe hin-
nahm, engagierten sich nur wenige liberale Weiße für
die Belange von Afrikanerinnen. Auch Interessenalli-
anzen sogenannter „Coloured“-Frauen mit Frauen
indischer Herkunft, liberalen Weißen und Afrikane-
rinnen gab es nur punktuell; sie wurden ganz prak-
tisch durch die infrastrukturellen Abgrenzungen und
die räumliche Segregation der Bevölkerungsgruppen
erschwert. Übergreifende Vereinigungen wie die „Fe-
deration of South African Women“, die sich Mitte
der 1950er Jahre herausbildete, um gegen die Ein-
führung von Pässen für Afrikanerinnen zu demon-
strieren, wurden rasch verboten, ihre Mitglieder ver-
haftet oder gebannt.17

Sogar die Frauenorganisationen in der Befrei-
ungsbewegung ordneten die Überwindung der Ge-
schlechterhierarchien explizit der nationalen Unab-
hängigkeit unter. Viele hofften mit dem Ende des
Rassenstaates auf eine automatische Situationsver-
besserung, denn sie erklärten ihre eigene Problemlage
nur durch die Vorherrschaft der Weißen und deren
diskriminierende Apartheid-Gesetze. Sie wollten die
Befreiungsbewegung nicht spalten und vermieden
daher potentielle Konflikte mit deren männlichen
Führern.18 Schließlich hatten sie ihrerseits die Vor-
stellung von einer patriarchalen natürlichen Ord-
nung verinnerlicht, die sie mit Blick auf die alltägli-
chen Probleme und die politische Repression kaum
reflektierten. Dies gewährte aber auch den männli-
chen Entscheidungsträgern im ANC und den männ-
lichen Befreiungskämpfern die Sicherheit, trotz aller
Entwürdigungen und Angriffe auf ihre Männlichkeit
durch das Apartheidsystem zumindest die Kontrolle
über ihre Frauen gewahrt zu haben – ein letztes Refu-
gium der angeblichen traditionellen Ordnung und
männlichen Identität.19

3. Die politische Wende
und die neue Verfassung

1994 gab es in Südafrika die ersten demokratischen
Wahlen. Die politische Wende kann als „negotiated
revolution“ bezeichnet werden,20 denn die Grundlage
dazu hatten Verhandlungen zwischen ANC und
Apartheid-Regierung und die Einrichtung einer ver-
fassungsgebenden Versammlung geebnet. Sie zielte
auf einen rechtstaatlichen Neuanfang ab, indem sie
die diskriminierenden Apartheid-Gesetze abschuf
und durch eine neue Verfassung, einen umfassenden
Grundrechtekanon und demokratische Regierungs-
prinzipien ersetzte. Südafrika hat nun eine rigide Ver-
fassung, die nur mit einer Zweidrittelmehrheit geän-
dert werden kann; sie wird damit zu einer fundamen-
talen rechtsstaatlichen Grundlage, an dem sich alle
anderen Gesetze auszurichten haben. Erstmals wacht
ein Verfassungsgericht über deren Einhaltung.

Die neue Verfassung von 1996 zeichnet sich
durch ihre Ausrichtung auf die Menschenrechte und
die damit verbundenen internationalen Abkommen
aus. Sie gilt im internationalen Vergleich als muster-
gültig; dies betrifft insbesondere die Geschlechterge-
rechtigkeit und die Sicherung von Frauenrechten. So
schreibt sie explizit den Schutz vor Gewalt als Grund-
recht fest.21 Diese neuen Rechtsgrundlagen, insbe-
sondere das Gesetz zur rechtlichen Gleichstellung
von Frauen und Männern, konnten nur gegen den
erheblichen Widerstand der sogenannten traditio-
nellen Autoritäten durchgesetzt werden, zumal viele
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Chiefs ihre Macht auf das „customary law“ und die
darin verankerte Kontrolle über Frauen gründeten
und nun den Verlust eines wesentlichen Einflussbe-
reichs befürchteten.22 Allerdings waren an der Kon-
struktion der unterschiedlichen regionalspezifischen
Varianten des „customary law“ keineswegs nur die
Chiefs, sondern vor allem auch Kolonialbeamte und
Apartheid-Bürokraten beteiligt.23

Die Forderung, Frauenrechte in der Verfassung
zu verankern, kam von ANC-nahen politischen Ak-
tivistinnen, die aus dem Exil zurückkamen. Sie hat-
ten Frauen-Rechtsorganisationen in anderen afrika-
nischen Ländern, in Europa und auf internationalen
Konferenzen kennengelernt und die Bedeutung der
verfassungsrechtlich verankerten Geschlechter-
gleichheit erkannt.24 1992 mobilisierten sie unter-
schiedliche Frauenorganisationen in Südafrika, ein
landesweites Netzwerk zu bilden, um Frauenrechte
in der Verfassung zu verankern und die dazu notwen-
dige politische Lobbyarbeit zu leisten.25 Die
„Women’s National Coalition“, ein heterogenes
Spektrum ganz unterschiedlicher Frauenorganisatio-
nen, bildete sich mit dem ausdrücklichen und
ausschließlichen Ziel, Geschlechtergleichheit und
differenziert formulierte Frauenrechte in die Verfas-
sung einzubeziehen. Der ANC griff ihre Forderun-
gen nach Geschlechtergleichheit auf, da diese seinen
internationalen rechtlichen Orientierungen entspra-
chen und für Anerkennung in der Staatengemein-
schaft sorgen konnten. Im Hinblick auf das interna-
tionale Erscheinungsbild der Befreiungsbewegung

siegte politisches Kalkül über offenbar bestehende
Vorbehalte in der männlichen Führung.26

4. Umsetzung der Verfassung und
Rechtswirklichkeit

Nun ist die Verankerung von Frauenrechten in der
Verfassung noch keineswegs eine Garantie für die
Verbesserung der Rechtswirklichkeit von Frauen, da
der dort formulierte Auftrag erst in konkrete Gesetz-
gebung umgemünzt werden muss. Trotz etlicher Re-
gierungsinitivativen wie der Affirmative Action für
Frauen und der Gründung neuer Institutionen wie
der Commission on Gender Eqality ist die Umset-
zung der Rechtsgrundlagen weiterhin eine Heraus-
forderung.27 So werden Frauen noch immer in vielen
Lebensbereichen benachteiligt, sei es im Zugang zu
Bildung und Berufen, zu Wohnraum oder zu Land-
und Erbrechten.28

Das allergrößte Problem ist allerdings die grassie-
rende Gewalt gegen Frauen. Trotz des ausdrückli-
chen Schutzes vor Gewalt in der Verfassung steigt die
Zahl der Vergewaltigungen rapide an. So hat Südafri-
ka keineswegs nur eine Verfassung, die hinsichtlich
der Verankerung von Frauenrechten weltweit als vor-
bildlich gilt, sondern gleichzeitig die höchste Rate an
Gewaltverbrechen an Frauen und Mädchen im inter-
nationalen Vergleich. 1995 wurden 34.783 Verge-
waltigungen der Polizei gemeldet, 1998 waren es
43.021 und in den ersten drei Monaten 2001 bereits
13.270.29 Diese extrem hohen Zahlen verdeutlichen,
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dass es sich keineswegs um ein marginales Teilpro-
blem aus der sogenannten Frauenecke handelt und
daher nicht trivialisiert werden sollte, sondern dass
geschlechtsspezifische Gewalt die große Gewaltbe-
reitschaft in der südafrikanischen Gesellschaft spie-
gelt und der weiblichen Bevölkerung elementare
Menschenrechte, insbesondere das Recht auf körper-
liche Unversehrtheit, den Schutz vor Gewalt und die
Menschenwürde verwehrt.30

Die südafrikanische Polizei schätzt, dass höch-
stens jede dritte Vergewaltigung gemeldet wird, da
die Frauen zu beschämt sind, ihre Traumatisierun-
gen öffentlich zu machen. Außerdem haben die
meisten Frauen noch kein Vertrauen in Polizei und
Justiz, denn die meisten Fälle werden nicht aufge-
klärt oder gar vor Gericht verhandelt. 1997 und
1998 wurde bei nur 15% aller gemeldeten Verge-
waltigungen nach den Tätern gefahndet. Nur in
32% dieser Fälle wurden die Täter verurteilt und be-
straft.31 Dies spiegelt die verbreitete Einstellung bei
Polizisten, Staatsanwälten und Richtern, dass ge-
schlechtsspezifische Gewalt keine kriminelle Straf-
tat sei. Sie konzentrieren sich angesichts ihrer Ar-
beitsüberlastungen lieber auf die – aus ihrer Sicht –
dringlicheren Probleme wie Morde oder Raubüber-
fälle.32 Viele gehen davon aus, dass die Frauen die
Übergriffe selbst provoziert hätten, obwohl die se-
xuelle Gewalt Ausdruck aggressiver männlicher
Machtansprüche ist und die südafrikanische Verfas-
sung eigentlich allen Bürgerinnen und Bürgern den
Schutz vor Gewalt garantiert. Mangelnde Informa-
tionen über die neue Verfassung sowie die daraus re-
sultierenden Verpflichtungen für die Judikative und
Exekutive tragen zu den Zerrbildern vieler Vertreter
dieser Institutionen bei, zumal sie mehrheitlich be-
reits für das Apartheid-Regime arbeiteten und bis-
lang keine verpflichtenden Fortbildungen erhiel-

ten.33 Neun Jahre nach der politischen Wende steht
eine grundlegende Reform von Polizei und Justiz
weiterhin aus.

5. Frauen-Rechtsorganisationen
zwischen Staat und Zivilgesellschaft

Die Gewaltprobleme motivierten einzelne Frau-
en-Rechtsorganisationen und engagierte Juristinnen,
sich nach der Verabschiedung der neuen Verfassung
für die Formulierung eines Gesetzes zum wirkungs-
vollen Vorgehen gegen geschlechtsspezifische Gewalt
einzusetzen. Ihrem Engagement ist es zu verdanken,
dass 1998 der Domestic Violence Act verabschiedet
wurde, der geschlechtsspezifische Gewalt in privaten
Beziehungen verurteilt.34 Er basiert auf einer umfas-
senden Gewaltdefinition, die alle Formen der körper-
lichen, sexuellen, emotionalen und ökonomischen
Gewalt, aber auch Gewaltandrohungen, z.B. unter
Einsatz von Waffen, beinhaltet. Zudem betrifft er
nicht nur die eheliche Gewalt, sondern auch Gewalt
in unehelichen Partnerschaften, in homosexuellen
Beziehungen und im Generationenverhältnis, z.B.
Inzest an Kindern durch Väter und Onkel oder Ge-
walt gegen alte Menschen durch jüngere Verwandte.
Mit „Protection Orders“, die Amtsgerichte zum
Schutz der Opfer ausstellen, kann ein Gewaltopfer
den Täter in Schranken weisen, d.h. falls weitere
Übergriffe stattfinden, wird er verhaftet. Das neue
Gesetz ermöglicht, Hausverbote für die Täter zu er-
lassen und sie zur Fortsetzung von Unterhalts- und
Mietzahlungen für Frauen und Kinder zu zwingen.
Auch für die Gewaltfolgekosten, z.B. die medizini-
schen oder psychologischen Behandlungen der Op-
fer sowie die Kosten für das juristische Verfahren,
muss ein Täter aufkommen.35
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Dies ist allerdings nur ein erster Schritt zur Be-
kämpfung der Gewalt, denn für eine Reform des Ver-
gewaltigungsgesetzes aus dem Jahr 1957 haben die
rechtspolitischen Aktivistinnen zwar bereits Vor-
schläge erarbeitet, dennoch steht die Umsetzung wei-
terhin aus.36 Die politische Reformbereitschaft der
Regierung im Bereich der legislativen Gewaltbe-
kämpfung scheint mit dem Domestic Violence Act
vorläufig ausgeschöpft. Die Auseinandersetzung zwi-
schen Staat und Zivilgesellschaft über Gesetzesnovel-
len hat sich in den letzten Jahren auf die Gesetzge-
bung zu HIV/AIDS verlagert; so hat die „Treatment
Action Campaign“ nach vehementen Kontroversen
mit dem Gesundheitsministerium und dem Präsi-
denten gerichtlich durchgesetzt, dass HIV-positive
Schwangere das Recht auf eine medikamentöse Be-
handlung haben, um das Infektionsrisiko für ihre
Kinder zu reduzieren. Auch vergewaltigte Frauen
und Mädchen haben seit März 2001 einen Rechtsan-
spruch auf einen HIV-Test, allerdings gelten positive

Testergebnisse nicht als Beweislast in Gerichtsver-
handlungen. Schon ein Jahr zuvor erkannte die
South African Law Commission zwar die große und
steigende Gefahr von HIV-Infektionen durch Verge-
waltigungen an, lehnte es aber ab, einen Leitfaden für
das Gesundheitswesen zu erlassen, um landesweit die
Behandlung von Gewaltopfern und ihren Schutz vor
HIV-Infektionen zu vereinheitlichen. So bleibt es
weiterhin dem Gutdünken jedes einzelnen Kranken-
hauses oder jeder einzelnen Krankenstation in ländli-
chen Regionen überlassen, vergewaltigte Frauen ent-
sprechend zu behandeln.37 Problematisch ist die Tat-
sache, dass sexuelle Gewalt und HIV-Infektionen
sich interdependent verstärken, beispielsweise steigt
in Folge von Fehl- und Falschinformationen, der ver-
zerrten und gewaltgeladenen Verbindung von Po-
tenz, Macht und Sexualität, die Zahl der HIV-positi-
ven Männer, die sich dann durch Vergewaltigungen
an Frauen rächen oder durch sexuelle Kontakte mit
jungen, nicht-infizierten Mädchen eine Heilung er-
hoffen. Gleichzeitig werden HIV-positive Frauen
immer häufiger Opfer lebensgefährlicher häuslicher
Gewalt, d.h. sie werden brutal geschlagen, getreten
etc., da ihre Partner sie beschuldigen, die Krankheit
durch Untreue verursacht zu haben, während sie
selbst die eigene Verantwortung oder Verursachung
negieren.38 Völlig unklar ist bislang die Rechtslage,
vor allem ob auf die bewusste oder willentliche
HIV-Infektion der Tatbestand des Mordes und der
Körperverletzung angewandt werden soll.

Allerdings bemühen sich nur einzelne Frau-
en-Rechtsorganisationen weiterhin, politische Lob-
byarbeit zu leisten, mit dem AIDS-Netzwerk zu ko-
operieren und die bestehenden Gesetzesgrundlagen
umzusetzen. Es handelt sich hierbei vor allem um re-
gionale und punktuelle Initiativen, weil die
„Women’s National Coalition“ auseinanderbrach, als
ihr Ziel, Frauenrechte in der Verfassung zu veran-
kern, erreicht war.39 Es war ein zu heterogenes Spek-
trum aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Grup-
pen mit divergierenden politischen und ideologi-
schen Interessen, das der komplizierten Implemen-
tierung der neuen Rechte langfristig keine gemeinsa-
me Basis bot. Erschwerend kam hinzu, dass bei vielen
Einzelfragen das Verhältnis zu staatlichen Institutio-
nen immer wieder neu ausgelotet werden musste.
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Der daraus resultierenden Zerreißprobe hielt das
Netzwerk nicht stand; nur einzelne
Frauen-Rechtsorganisationen setzten die Arbeit fort.
Sie konzentrieren sich nunmehr auf die Implemen-
tierung des „Domestic Violence Act“.

Neben der Rechtsinformation für unterschiedli-
che Zielgruppen, bildet die Rechtsberatung für die
Gewaltopfer den Arbeitsschwerpunkt der meisten
Organisationen. Allerdings sind diese Angebote aus-
schließlich auf die Großstädte beschränkt und errei-
chen damit nur eine kleine Zahl von Frauen. Dabei
vertreten sie mehrheitlich einen reaktiven Ansatz,
d.h. nur wenige arbeiten an einem Einstellungswan-
del und suchen nach alternativen Geschlechterkon-
strukten jenseits der Gewalttoleranz, da dies letztlich
die bisherigen Entwicklungen der neuen südafrikani-
schen Gesellschaft in Frage stellen würde. Dies be-
trifft nicht nur die Verbindung von Männlichkeit
und Potenz, sondern auch die Rollen- und Selbstbil-
der der Frauen sowie ihre Interaktionsformen, z.B.
ihren Umgang mit Gewalt.40

Dennoch lassen sich hier grundlegende Struktur-
probleme erkennen, die das ambivalente Verhältnis
der Frauen-Rechtsorganisationen zum Staat verdeut-
lichen. Einerseits begrüßen sie die neue Verfassung
und verdeutlichen mit ihren Gesetzesinitiativen die
Bereitschaft, am Erfolg des neuen Rechtsstaats mit-
zuarbeiten. Sie unterstützen die Regierung mit kon-
kreten Vorschlägen und Eingaben. Dabei berufen sie
sich auf die 1996 von Südafrika ratifizierte CE-
DAW-Konvention sowie andere internationale Ab-
kommen zur rechtlichen Gleichheit von Frauen und
die Verwirklichung der Menschenrechte. Gleichzei-
tig wirken sie durch Informationsprogramme für die
Polizei an der Umsetzung der neuen Gesetzesgrund-
lagen mit, übernehmen damit als Nichtregierungsor-
ganisationen aber faktisch diejenigen staatlichen
Aufgaben, die sie eigentlich von staatlichen Institu-
tionen abverlangen. Andererseits sehen sie sich als
Teil der Zivilgesellschaft, wollen ihre Unabhängig-
keit wahren und versuchen konkrete Interessen zu
vertreten; dies bedeutet auch, jenseits von Parteidiszi-
plin und Staatsräson gesellschaftskritische Forderun-
gen zu stellen.41

Konkret zeigt sich die Ambivalenz darin, dass
vom Justizministerium zwar insgesamt zwei Millio-
nen Rand zur landesweiten Implementierung des
neuen Gewaltgesetzes bereitgestellt wurden, dessen

Planungsgremien aber keine Konzepte und Verfah-
rensschritte entwickelten, für welche Maßnahmen
das Geld am sinnvollsten und effektivsten verwendet
werden könnte.42 Einzelne Frauen-Rechtsorgani-
sationen arbeiteten Vorschläge aus, die sie nach Ab-
sprache mit Vertretern des Justizministeriums in Ei-
geninitiative umsetzten, z.B. Leitfäden zum Umgang
mit Gewaltopfern oder Fortbildungen für Polizisten.
Hierbei handelt es sich aber um punktuelle Initiati-
ven in einzelnen Städten, die nur ansatzweise koordi-
niert werden, um Synergieeffekte zu erzielen. Polizei
und Justiz sind personell und materiell schlecht aus-
gestattet, zumal die neue Regierung neben
zahlreichen anderen Problemen vor allem die
Haushaltsdefizite der abgewirtschafteten Apartheid-
regierung übernahm.

Aus diesen Gründen sind die meisten Mitarbeiter
total überlastet und mit der Fülle ihrer Aufgaben
überfordert. Wenn Frauen häusliche Gewaltübergrif-
fe bei der Polizei melden, werden sie häufig abgewie-
sen. Diesen Schritt wagt überhaupt nur eine kleine
Minderheit von Gewaltopfern, nur wenn die Schwere
der Körperverletzungen unerträglich und z.B. durch
Waffeneinsatz lebensbedrohlich wird und die Opfer
selbst die Gewaltdimensionen nicht mehr als „nor-
mal“, sondern als „kriminell“ definieren.43 Viele Frau-
en ertragen über Jahre hinweg Schläge, Tritte, sexuelle
Gewalt, Demütigungen und wirtschaftliche Ausbeu-
tung durch ihre Partner, bevor sie familiäre oder staat-
liche Hilfe suchen. Zu sehr haben sie gesellschaftliche
Vorstellungen und Legitimationen verinnerlicht, wo-
nach körperliche Gewalt zum Eheleben dazugehört
und die Übergriffe „normal“ seien. Derartige Einstel-
lungen herrschen auch bei Polizisten vor, die dement-
sprechend Körperverletzungen durch sexuelle oder
physische Gewaltanwendung und daraus resultieren-
de Traumatisierungen als Ehestreitigkeiten bagatelli-
sieren, obwohl es sich nach dem neuen Gesetz um ei-
nen Straftatbestand handelt, den Polizei und Justiz
verfolgen müssen. Eine vergleichende Studie in den
städtischen Metropolen Südafrikas brachte 1999 zu
Tage, dass nur 1% aller Frauen, die als Opfer häusli-
cher Gewalt ein Krankenhaus oder eine Polizeistation
aufsuchen, von diesen Instanzen so informiert und
beraten werden, dass sie schließlich eine „Protection
Order“, eine mit Strafandrohnungen verbundene
Schutzregelung gegenüber den Tätern, bei den
zuständigen Amtsgerichten beantragten.44
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Zwar steht es den Gewaltopfern nach den neuen
Gesetzen frei, sich über das Fehlverhalten der Polizei
zu beschweren, was dann auch disziplinarische Kon-
sequenzen haben sollte, doch mehrheitlich kennen
die Frauen derartige Rechtsdetails nicht und wissen
nicht, dass sie Anspruch auf Rechtsberatung haben.
Mangelnde Informationen und ein geringer Bil-
dungsstand sind hier die entscheidenden
Hindernisse.45

Zusätzlich erschweren weitere strukturelle Pro-
bleme den Kontakt zwischen Polizei und Gewaltop-
fern, denn die überwiegende Zahl der Polizisten war
schon für die alte Regierung tätig, allerdings in erster
Linie, um Befreiungskämpfer in den Townships auf-
zuspüren und zu verhaften; etwa ein Drittel sind bis
heute Analphabeten und haben überdies keine ein-
stellungsverändernden Schulungen erhalten.46 Ange-
sichts der geringen Bezahlung sind viele Polizisten
bestechlich und oft selbst in kriminelle Aktivitäten
verwickelt. So verschwinden häufig Akten von Ver-
gewaltigungsfällen oder Gewaltübergriffen auf den
Polizeistationen, wenn sich abzeichnet, dass die Ta-
ten auf die Konten krimineller Banden gehen. Des
weiteren trägt die in den Polizeistationen ausgeprägte

Macho- und Gewaltkultur, die u.a. ein Relikt der Mi-
litarisierung Südafrikas während der Apartheid ist,
nicht zum Erfolg der Fortbildungsprogramme bei,
zumal die Informationsangebote der Frauen-
organisationen freiwillig und unverbindlich sind,
schließlich sind sie keine Vorgesetzten aus der
Verwaltungsbürokratie.

Im Justizbereich arbeiten ebenfalls weiterhin
Amtsrichter und Staatsanwälte, die schon für das
Apartheid-Regime tätig waren und daher keineswegs
das Vertrauen der Bevölkerungsmehrheit genießen;
meist sind es weiße, ältere Männer, deren Menschen-
und Gesellschaftsbild noch immer in rassistischen
und patriarchalen Vorstellungen verwurzelt ist.47 Auch
für sie sind Fortbildungsprogramme und Kurse zum
Einstellungswandel freiwillig; nur wenige nehmen die
Angebote angesichts der Arbeitsbelastungen und der
verfestigen Machtkonzepte wahr, vor allem weil poli-
tisch aktive Juristinnen sie in Zusammenarbeit mit
einzelnen Frauen-Rechtsorganisationen durchführen.
Derartige Fortbildungen bleiben unverbindlich, da
den Nicht-Regierungsorganisationen die institutio-
nelle Macht fehlt, die Rechtsdurchsetzung zu
erzwingen und sie von den staatlichen Entschei-
dungsträgern nur unzureichende Unterstützung
erhalten.

Der Einstellungs- und Verhaltenswandel von Poli-
zei und Justiz wäre jedoch ein erster Schritt, die sekun-
däre Viktimisierung der Gewaltopfer zu reduzieren
und die neuen Gesetzesgrundlagen und damit den
Rechtsstaat zumindest in einem Teilbereich durchzu-
setzen.48 Grundsätzlich sind umfassende und weitrei-
chende Programme der Regierung in Zusammenar-
beit mit allen meinungsbildenden Gruppen in der Zi-
vilgesellschaft erforderlich, um die unterschiedlichen
geschlechtsspezifischen Gewaltformen zu ächten, die
Gewalt als Machtmittel und Instrument zur Konflikt-
lösung und Interessenverwirklichung zu überwinden
und die Würde von Frauen anzuerkennen, zumal es
hier um die Bewältigung des Erbes der Apartheid, um
die Veränderung komplexer Machtstrukturen, mehr
soziale Gerechtigkeit und ein neues Rechtsverständnis
der gesamten Bevölkerung geht.
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